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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 2536/2003 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  2 
Fachbereich   Kultur 
Bearbeitet von:  Bianca Heinbach 

Datum 
07.03.03 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Kulturausschuss 08.04.2003 

Betreff: 

Theater - Konzerte - Musikpflege 
hier: Zuschüsse an Blasorchester und Musikvereine in der Stadt Siegen 
Mittelvergabe im Haushaltsjahr 2003 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kulturausschuss des Rates der Stadt Siegen beschließt, vorbehaltlich der 
Rechtskraft der Haushaltssatzung 2003, die Zuschüsse an Blasorchester und Musik-
vereine in der Stadt Siegen wie folgt zu vergeben: 
 
1. Siegerländer Bergknappenkapelle    1.550,00 € 
2. Siegener Blasorchster      1.550,00 € 
3. Musikzug Weidenau der Freiwilligen Feuerwehr Siegen 1.550,00 € 
4. Musikverein Eiserfeld      1.550,00 € 
5. Spielmannszug TV Gosenbach        620,00 € 
6. Spielmannszug Oberschelden der Freiwilligen 

Feuerwehr Siegen          620,00 € 
7. Blechbläserensemble „pro musica sacra“      465,00 € 
 
          7.905,00 € 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Zur Förderung von Blasorchestern und Musikvereinen stehen im Haushaltsjahr 2003 
insgesamt 7.900,00 € zur Verfügung. Die Zuschussverteilung erfolgt auf Basis des 
Verteilerschlüssels der Vorjahre. 

Hierbei bilden aufgrund von Mitgliederzahl und Häufigkeit der Auftritte die Blasor-
chester und Musikvereine eine Gruppe, die Spielmannszüge eine weitere. Als eigen-
ständig zu betrachtende Gruppe verbleiben das Blechbläserensemble und andere. 
Die Vereine einer Gruppe sind als gleichwertig zu betrachten und somit durch einen 
einheitlichen Zuschuss zu fördern. 
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Die Gruppen setzen sich wie folgt zusammen: 

A.) Blasorchester und Musikvereine 

1. Siegerländer Bergknappenkapelle 
2. Siegener Blasorchester 
3. Musikzug Weidenau der Freiwilligen Feuerwehr Siegen 
4. Musikverein Eiserfeld 

 
B.) Spielmannszüge 
 

5. Spielmannszug des TV Gosenbach 
6. Spielmannszug Oberschelden der Freiwilligen Feuerwehr Siegen 

 
C.) Sonstige 
 

7. Blechbläserensemble „pro musica sacra“ 
 
Die Zuschüsse werden vorbehaltlich einer Anerkennung der Allgemeinen Bewilli-
gungsbedingungen für die Gewährung von Zuschüssen durch die Stadt Siegen aus-
gezahlt. Die Vereine werden durch die Anerkennung verpflichtet, auf die Förderung 
durch öffentliche Mittel der Stadt Siegen in geeigneter Form hinzuweisen und die 
Verwendung des Zuschusses anzuzeigen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 X ja  nein 
 

     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
7.900        

  
ist erfolgt 

 X     
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

X X
  

im VermH 
   

im VerwH 
2003  

Nein 
 

Ja, mit 
7.900  

Haushaltsstelle 
1.332.7171.6 

 
 
I.A.         Gesehen: 
 
 
Körper        Dr. Rohr 




